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Halle, Mittwoch den 7. April
Erſte Ausgabe.e 165. 1852.

Der vierteljährliche Abonnementspreis beträgt für Halle und unſere unmittelbaren Abnehmer 22 Sgr.
x 2 m

Durch die reſp. Poſt Anſtalten
überall nur 26* Sgr. Jnſerate werden, die dreiſpaltige Zeile oder deren Naum, mit 1 Sgr. berechnet.

Jnhalt: Tagesſchau. Deutſchland (Berlin, Wien, München, Braunſchweig, Meiningen, Frankfurt a. M.). Oeſtreichiſche Monarchie
(Venedig). Frankreich (Paris). Jtalieniſche Staaten (Turin, Livorno).

Halle, den 7. April.
Die „„N. Pr. Z. über das Kaiſerthum in Frankreich,“ was ſo

viel bedeutet als „Fortſetzung der Revolution.“
Der Abgeordnete Falk hat ſein Mandat zur zweiten Kammer

niedergelegt.
Jn Breslau Bildungsſchwindel für Stenographie.
Die öſterreichiſchen Sechskreuzerſtücke von 1848 ſind nach preuß.

Gelde auf den Werth von 1 Sgr. 11 Pf., die vom Jahre 1849 auf
1 Sgr. 5 Pf. von der Königl. Regierung zu Liegnitz angeſetzt worden.

Der Advokat Bohnſtedt, Mitglied des Sicherheits- Ausſchuſſes
im Mai 1849 zu Elberfeld, vom Dissciplinar Senat freige-
ſprochen.

Die Frau Herzogin Bernhard von Sachſen- Weimar
am 4. d. M. verſtorben.

Die „Neue Münchener Z. lamentirt über den traurigen Aus
gang des Flottenkongreſſes und ſieht hierdurch ſowie durch den ohne
vorwiſſen Bayern's abgeſchloſſenen Septembervertrag „den Zoll-
verein in die Luft geſtellt, die Gefahr einer handelspolitiſchen und viel
leicht auch politiſchen Trennung von Nord und Süddeutſchland herbei-
geführt;“ aber beträchtliche Summen hätten im Grunde gar nicht
von den mittel und ſüddeutſchen Staaten für „Erhaltung einer Nord
ſeeflotte erwartet werden können.“ Jn der That ſehr naiv!

Die Eiſenbahn von Augsburg bis Kempten eröffnet.
Die ruſſiſchen Großfürſten zum Beſuch ihrer Schweſter der

Kronprinzeſſin von Würtemberg nach Stuttgart; Herr v. Dönniges
begiebt ſich nach Berlin, oder in den Orient.

Der Belgiſche Senat bewilligt einſtimmig den für
das Kriegsminiſterium geforderten außerordentlichen
Kredit von 4,700,000 Fr.

Louis Napoleon hat wieder geredet im Staatsrath.
Der Senat hat dem Staatsoberhaupte jährlich 12 Millionen

als Dotation und den Genuß der ehemaligen Kronſchlöſſer und
Jagden, einſtimmig votirt; die Krongüter verbleiben dem Staate. Für
die drei ausgeſchloſſenen Oppoſitions Deputirten ſollen erſt in 6 Mo
naten die Neuwahlen Statt finden.

Der Ex Montagnard Dain iſt völlig zum Bonapartismus über-
getreten E. v. Girardin naährt ſich dieſem Ziele, um auch ſeinerſeits
ein bekanntes Wort L. Napoleons ſchnell genug zu beſtätigen.

Jm engliſchen Parlament ward die Flüchtlingsangelegen-
heit aufs Tapet gebracht. Walpole erwiederte im Namen des Mini-
ſteriums: die fremden Höfe hätten die engliſchen Geſetze über das Aſyl
recht mißverſtanden, es ſei aber jenes Mißverſtändniß nunmehr beſeitigt
und das engliſche Aſylrecht werde nach wie vor heilig gehalten werden.

Die ruſſiſche Regierung ſetzt ihre beiden Hauptſtädte durch
eine Eiſenbahn mit dem ſchwarzen Meer in Verbindung.

Der „Zeus“ des Herrn Stieffel hat das Aprilſchicken ſchon in
ſeinein „frühlingswarmen“ März abgemacht; vielleicht trifft alſo die
Prophezeiung für den April um ſo beſſer ein.

Deutſchland

Der „Preußiſche Staats Auzeiger“ vom 6. April enthält
Folgendes:

Se. Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht:
Dem Major von Heydebrand und der Laſa des 8. Ulanen

Regiments den Rothen Adler Orden vierter Klaſſe; ſo wie dem bishe-
rigen Schulzen Johann Hanſch zu Zlotkowo im Kreiſe Poſen, und
dem evangeliſchen Schullehrer und Küſter Rieck zu Kuhz, Regierungs
Bezirk Potsdam, das Allgemeine Ehrenzeichen; desgleichen

Dem Militär Jntendantur Rath a. D. Alberti, zuletzt beim
2ten Armee Korps, den Charakter als Geheimer Kriegsrath zu ver
leihen und

Die Wahl des bisherigen Lehrers an dem katholiſchen Gymna-
ſium zu Breslau, Dr. Sondhauß, zum Direktor der Realſchule in
Neiſſe zu beſtätigen.

Berlin, den 5. April. Heute wird Se. Königl. Hoheit, der Prinz
Friedrich Wilhelm von Preußen, in Potsdam eintreffen.

Dem Vernehmen nach ſoll ſich das Gouvernement bereits mit
den im Falle eines Nichtwiedereintritts Sachſens und der Süddeutſchen
Staaten in den Zollverein zu treffenden Maßregeln beſchäftigen. Es
kommt dabei hauptſächlich die Einrichtung eines Meßplatzes zum Erſatz
für die Leipziger Meſſe, die Bildung eines neuen Mittelpunktes für den
Norddeutſchen Buchhandel und das künftige Zollverhältniß für die Ho-
henzollernſchen Lande in Betracht. Wenn auch in allen dieſen Bezie
hungen definitive Beſchlüſſe noch nicht gefaßt ſein möchten, ſo ſcheint
doch in letzter Beziehung der Entſchluß ziemlich feſtzuſtehen, daß Preu
ßen mit den Hohenzollernſchen Landen einem event. zu ſchließenden
Süddeutſchen Zollverbande nicht beitreten, ſondern vielmehr in dieſem
kleinen Landestheile alle Zölle aufheben wird. Der dadurch entſtehende
kleine Einnahme Ausfall möchte durch die dem kleinen Lande aus der
Zollfreiheit erwachſenden direkten und indirekten Vortheile reichlich auf-

gewogen werden. (N. Pr. Z.)Die Preußiſche Marine beſteht nunmehr nach definitiver Erwer
bung der „Gefion“ und des „Barbaroſſa“ aus folgenden Fahrzeugen:
a) 3 Segelſchiffen: 1 Fregatte mit 46, 1 Corvette mit 12 und
1 Transportſchiff mit 4 Kanonen, b) 5 Dampſfſchiffen: 1 Corvette von
440 Pferdekraft mit 9, 1 Corvette von 350 Pferdekraft mit 12, 2 Avi-
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ſos von 180 Pferdekraft mit 12 und 1 Transportſchiff von 350 Pferde
kraft mit 4 Kanonen, c) 42 Ruderfahrzeugen: 36 Kanonenſchaluppen
mit 72 und 6 Kanonen-Jollen mit 6 Kanonen, in Summa 177 Ka-
nonen. Jm Kriege würden gemiethete Dampfſchlepper für die Ruder
flotille (12) hinzutreten. Wird die MatroſenStammDiviſion für die
Ruderflotille beibehalten, ſo beträgt die Friedensbeſatzung der Escadre
circa 1800 Mann. Wird dagegen die Stamm-Diviſion aufgelöſt, was
vielleicht ohne Schaden geſchehen konnte, nachdem die Gelegenheit zur
Ausbildung der Mannſchaften durch den Erwerb der „Gefion“ und des
„Barbaroſſa“ ſo ſehr ausgedehnt worden iſt, ſo würde ſich der Bedarf
auf etwa 1500 Mann beſchränken.

Berlin, den 5. April. Der offiziellen „Kaſſeler Zeitung ſchreibt
man unterm 30. März aus Frankfurt a. M.: „Jn dem Augenblicke,
wo das Kaiſerreich in Frankreich wieder in Ausſicht geſtellt wird, dürfte
ein hier umlaufendes Gerücht der Erwähnung werth ſein, daß ich Jh-
nen gebe, wie ich es gehört habe. Darnach wäre an Louis Napoleon
von Seite zweier europäiſcher Großmächte eine vertrauliche Note er-
gangen, des Jnhalts, daß man einer Veränderung der den Beſtrebun-
gen der Demokratie zum Anhalte dienenden republikaniſchen Regierungs
form nichts in den Weg legen würde, wenn die an deren Stelle zu
ſetzende monarchiſche Regierungsform unter dem Namen einer „Regent-
ſchaft““ von Frankreich auftrete, und Louis Napoleon auf die Gründung
einer Dynaſtie verzichte. Man würde unter dieſer Bedingung das
Staatsoberhaupt von Frankreich lieber als Prinz Regenten wie als
Prinz Präſidenten ſehen, und da eine ſolche Regentſchaft in der Ge-
ſchichte nicht ohne Beiſpiel ſei, ſo glaube man hierin ein Auskunfts-
mittel gefunden zu haben, allen Jntereſſen Rechnung zu tragen, ohne
die Verträge von 1815 zu alteriren.“

Wien, Sonnabend den 3. April. Die öſterreichiſche offizielle Kor-
reſpondenz erklärt das von der „Voſſiſchen Zeitung“ mitgetheilte Schluß-
protokoll der Wiener Zollkonferenz für gänzlich falſch. Die hieſigen
Konferenzen ſind noch nicht geſchloſſen. (T. D.)

München, den 3. April. Daß die Miniſterkriſis in München vor
derhand beigelegt iſt, wiſſen Sie. Auch Hr. Dönniges, der Stein des
ultramontanen Aergerniſſes, iſt vorläufig beſeitigt, d. h. er wird eine
Reiſe nach Athen, Konſtantinopel, Smyrna, Jeruſalem antreten. Ob er
für die erſte Station ſeiner Tour mit diplomatiſchen Aufträgen betraut
wird, iſt ungewiß.

Die ſo plötzliche Entfernung des Hrn. v. Dönniges aus der Nähe
des Königs bildet jetzt natürlich das Stadtgeſpräch; das Gerücht, als
ſei dieſelbe als ein dem Miniſterium gemachtes Zugeſtändniß zu betrach-
ten, erhält ſich, ja man verſichert ſogar, daß noch Anfangs dieſer Woche
der Miniſterpräſident abermals ſeine Entlaſſung gefordert habe, dieſelbe
vom Könige jedoch wieder nicht angenommen, und dagegen die direkte
oder indirekte Urſache der beſtandenen Mißhelligkeiten in oben genannter

Weiſe beſeitigt worden ſei. (D. A. 3.)
Braunſchweig, den 3. April. Bei Gelegenheit des Beſuches, den

der König von Hannover kürzlich Sr. Hoheit unſerm Herzog abſtattete,
beſuchten Se. Majeſtät auch unſern Dom, das fromme Denkmal Hein-
richs des Löwen, und die unter demſelben befindliche Gruft der Ahnen
des Guelphenhauſes. Den Domprediger, der den König im Gottes-
hauſe empfing, er iſt ein bekenntnißtreuer Mann redeten Se.
Majeſtät folgendermaßen an „Es freut mich, daß, wie ich weiß, Sie
Gott die Ehre geben und über den Gräbern meiner Väter ſein heiliges
Evangelium lauter und rein predigen. Laſſen Sie ſich nicht ſchrecken
vom Widerſtande, der Wahrheit des Herrn muß der Sieg werden.“

Meiningen, den 3. April. Der geſtrige und der vorgeſtrige Tag
wurden in allen Kreiſen unſerer Stadt als feſtliche begrüßt und gefeiert.
Der vorgeſtrige rief uns ſchon bei ſeinem Beginne durch eine heitere,
die Straßen durchziehende Morgenmuſik die Stunde in die Erinnerung
zurück, die uns im vorigen Jahre die erſte frohe Kunde von der Ge-
burt des erſtgebornen Prinzen unſerer Erbherrſchaft, des Prinzen Bern-
hard brachte. Unſere Höchſten Herrſchaften feierten den Tag im engeren
Kreiſe der Familie. Geſtern feierte Se. H. der Erbprinz Georg ſeinen
26. Geburtstag. Um 11 Uhr fand Gratulationscour ſtatt, Mittags
Wachtparade und dann fürſtliche Tafel. Abends im Theater wurden
unſere Herrſchaften bei ihrem Eintritt in die Loge von freudigen Hochs
begrüßt. Jn mehreren Privatkreiſen wurden die beiden Tage durch ver-
ſchiedene Feſtlichkeiten gefeiert, namentlich durch ein glänzendes Feſtdiner
des Offiziercorps. Man ſpricht die Hoffnung aus, daß zu den zwei
fürſtlichen Geburtstagen, durch die der laufende Monat ſich auszeichnet,
ſich demnächſt ein dritter geſellen wird.

Frankfurt a. M., den 3. April. Wie man vernimmt, finden ge
genwärtig vertrauliche Verhandlungen über die Erbfolge in Baden ſtatt.
Mehrere Konferenzen, welche der öſterreichiſche Geſandte in Karlsruhe,
Herr v. Philippsberg, mit Graf Thun hatte, ſollen ſich auf dieſe An

gelegenheit beziehen. (N. Pr. 3.)Unter den ſich hier befindenden zahlreichen Fremden zählen wir
auch die Herzogin von Salerno und die Herzogin d'Aumale. Beide
erſchienen geſtern im Theater und machten einiges Aufſehen.

(N. Pr. 3.)
Oeſtreichiſche Monarchie.

Vrenedig, Freitag den 2. April. Das Wrack der „Marianne“ iſt
45 Grad 2 Minuten nördlicher Breite und 10 Grad 22 Minuten öſt-
licher Länge aufgefunden worden. Der Untergang ſcheint nach der
Sprengung des Oberdeckes in die Luft auf derſelben Stelle erfolgt zu

ſein. (T. D. d. C. B.)

Frankreich.
Paris, den 4. April. Die Kammern werden ſich übermorgen auf

acht Tage vertagen. Die außerordentlichen Kommiſſare haben in den
Departements bereits viele politiſche Gefangene in Freiheit geſetzt.

(T. D. d. Königl. Pr. Staats Anz.)
Paris, den 2. April. Man ſpricht nur von dem Kaiſerreiche,

und kein Menſch bekümmert ſich um den Senat und das legislative
Corps. Bloß weil man nichts Anderes zu leſen hatte, las man die
Reden der Präſidenten Marſchall Jerome und des Herrn Billault, die
im Grunde nichts Anderes ſind als Umſchreibungen des Vokworts der
Verfaſſung und der Rede L. Napoleons. Manche Stelle aus der Rede
des Präſidenten des Senats iſt belächelt, nur eine bedeutſame gefunden
worden, die nämlich, worin er an das Recht des Senates erinnert.
Geſetzprojekte von einem großen nationalen Jntereſſe vorzuſchlagen.
Was Herrn Billault betrifft, ſo hat er das ſtrenge Urtheil, welches
er über die Evolutionen der Parteien in den früheren Kammern fällte,
einigermaßen überraſcht. Eine ſo radikale Bekehrung des Mannes der
wahrlich nicht am wenigſten zu dem Uebelſtande beigetragen hatte, daß
„die Miniſterien immer nur an die Vertheidigung ihrer Exiſtenz denken
mußten“, durfte man ſo bald nicht erwarten. Was viele reiche Guts
beſitzer über die Kaiſerfrage denken, deutete ich Jhnen ſchon an. Die
induſtrielle Welt wünſcht, obgleich aus anderen Gründen, ebenfalls
eine baldige Entſcheidung. Wenn ſo brennende Fragen, hört man al-
lenthalben, einmal angeregt ſind, dann iſt es nöthig, daß ſie ſo raſch
wie möglich gelöſt werden. So lange ſie nur in einigen Journalen
beſprochen wurden, konnte man ſie unbeachtet laſſen. Aber ſobald der
Chef des Staates geſprochen, ſobald er ſelbſt geſagt hat, daß der
Fall denkbar, worin er gezwungen ſei, „die Gewalt unwiderruflich auf
ſeinem Haupte zu befeſtigen nimmt die Frage eine andere Geſtalt an,
und übt ſie einen ſtörenden Einfluß auf alle Geſchäfte. Je früher da
her der unvermeidliche Kaiſer proklamirt wird, deſto beſſer. Die Um
gebung des Präſidenten wird ſchon dafür ſorgen, daß dieſe Auslaſſun
gen ihm nicht unbekannt bleiben. Eine Menge von Anekdoten cirkuliren.
Ich verbürge Jhnen die Wahrheit dieſer: Jn der letzten Reception im
Elyſée näherte ſich Louis Napoleon dem Deputirten eines der ſüdlichen
Departements. „Nun; wie geht's in Jhrem Departement, was ſagt
das Publikum?“ war die Frage des Präſidenten. „Das Publi-
kum ſagt, daß der Prinz ſich zum Kaiſer machen ſoll.“ (Der Präſi-
dent zeigte einige Ueberraſchung aber der Andere fuhr fort, ohne ſich
irre machen zu laſſen „So iſt es, Monſeigneur, die Bauern ſagten
mir: Sie ſind für „Poléon“, gut, ſo werden wir für Sie votiren,
aber ſagen Sie ihm, daß wir einen Kaiſer wollen.“ Der Präſident
erwiederte nichts, drückte aber dem Deputirten freundlich die Hand.

(N. Pr.
Jtalieniſche Staaten.

Turin Mittwoch den 31. März. Der Miniſter der öffentlichen
Arbeiten hat einen Geſetz Entwurf bezüglich der Verlängerung der Ei-
bahn von Sevigliano bis Cuneo vorgelegt. (T. D. d. C. -B.)

Livorno, Mittwoch den 31. März. Der Prinz von Canino weilt
noch immer in Civitavecchia, wohin ſich abermals ein Sekretair der
franzöſiſchen Geſandtſchaft begab, um ihn zur Umkehr zu beſtimmen,
jedoch vergebens, da der Prinz jedenfalls den Beſcheid aus Paris ab-

warten will. (T. D. d. C. B.)
Fremdenliſte.

Angekommene Fremde vom S. bis 6. April.
Stadt Zürich: Frau v. Treskow a. Schochwitz. Hr. O. Amtm. Kirchner a.

Volkſtedt. Hr. Amtsr. Helling a. Schraplau. Hr. Aſſeſſ. Sander a. Merſe
burg. Hr. Fabrikbeſ. Rato a. Dresden. Die Hru. Kaufl, Spatz a. Söden,
Schlitte a. Frankfurt, Herrmann a. Frankfurt Bernhardi a. Königsberg.

Goldner King: Hr. Kandid. Jrrmann a. Vogtſtedt. Die Hrn. Kaufl. Spiegel
a. Magdeburg, Fleller a. Osnabruck, Hahn a. Muhlheim.

Goldner Löwe: Hr. Gerbermſtr. Prager a. Waltershauſen. Die Hrn. Kauſl.
Goldſchmidt a. Gotha u. Henner a. Frankfurt.

Engliſcher Hof: Die Hrn. Kaufl. Jacobſon a. Berlin Krüger a. Eilenburg
Vogt u. Vogel a. Leipzig.

Stadt Hamburg: Hr. Stud. v. Heindorf a. Berlin. Hr. Rittergutsbeſ. Quedten
feld a. Nördhauſen. Hr. Markſcheider Herold a. Wettin. Hr. Fabrikeſitzer
d a. Elberfeld. Die Hrn. Kaufl. Lehmann a. Dresden u, Voigt a.
Zwickau.

Goldne Kugel: Hr. Lehrer Hellmann a. Gotha. Hr. Jnſpect. Pietſch a. Aſchers
leben. Die Hrn. Kaufl. Richter a. Berlin u. Eregsdorf a. Mühlhauſen,

Eiſenbahnhof: Hr. Fabrikbeſ. Leichte a. Friedland. Hr. Gerber Greuling a. Go
ſtem. Die Hrn. Kaufl, Michael a. Reichenbach, Bittler a, Dresden Winter-
ling a. Plauen.

Chüxinger Bahnhof: Se. Hoh. der Prinz Guſtav von Sachſen- Weimar a. Wien.
Hr. Forſtmſtr. Graf v. d. Schulenburg a. Merſeburg. Hr. Rittmſtr. Baron
v. Krane a. Wien. Hr. Hofrath Dr. Daänzer a. Marienbad. Hr. Kaſſirer
Schramm a. Leipzig. Hr. Bibliothekar Ankermann a. Leipzig. Hr. Kaufm.
Schwarzkopf a. Dresden. Stiftsdame v. Landwüſt a. Deubeck. Hr. Opern
ſänger Wiedemann a. Leipzig. Hr. Particul. Fiſcher a. Wien. Hr. Fabrik.
Mannhard a. Sangerhauſen

Meteorologiſche Beobachtungen.

Morgens 6 Uhr. Nachm. 2 Uhr. Abends 10 Uhr.2. April. Tagesmittel.Luftdruck 337,49 Par. L. 337,12 Par. L. 337,51 Par. L. 337,37 Par. L.

Dunſtdruck 1,78 Par. L. 1,40 Par. L. 1,61 Par. L. 1,60 Par. L.

Relat. Feuchtigk. 79 pCt. 43 pCt. 76 pCt. 66 pEt.
Luftwärme 1,3 Gr. Rm. 5,4 Gr. Rm. 0,6 Gr. Rm.2,4 Gr. Rm.

Alle Luftdruckbeobachtungen ſind auf die Temperatur o Gr. R. reducirt.
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Ein Vorwurf, welchen man dem früher im
preußiſchen Staate gültigen Strafrechte ſehr häu-
fig, und wohl nicht mit Unrecht machte, war
der: daß die ſtrafrechtlichen Beſtimmungen viel
zu ſehr in die Einzelnheiten eingingen, dadurch
weitſchichtig und unverſtändlich würden, und den
Nichtjuriſten außer Stand ſetzten, ſich die ſtraf
rechtlichen Folgen ſeiner Handlungen klar zu
machen.

Dieſen Fehler hat man bei Erlaß des mit
dem 1. Juli vergangenen Jahres in Kraft ge-
tretenen Strafgeſetzbuchs vom 14. April 1851
entſchieden vermieden. Daſſelbe beſchränkt ſich
darauf, die Begriffe der einzelnen ſtrafbaren
Handlungen in klarer und verſtändlicher Weiſe
aufzuſtellen und in allgemeinen Umriſſen die
Prinzipien anzugeben, von welchen der Richter
bei Abfaſſung der ſtrafrechtlichen Erkenntniſſe
auszugehen hat.

Man könnte mit Recht hoffen, daß ein ſo
eingerichtetes Strafgeſetzbuch von ſelbſt eine
Verminderung der Verbrechen zur Folge haben
würde, und dieſe Hoffnung war um ſo begrün-
deter, als die Strafen vieler für ſtrafbar erach-
teter Handlungen, nach dem neuen Strafgeſetz
buch bei weitem härter ſind, als dies nach dem
frühern Strafgeſetz der Fall war.

Wenn nun gleichwohl eine Abnahme der Ver-
brechen ſeit dem Erſcheinen des Strafgeſetzbuchs
vom 14. April v. J. nicht bemerkbar geworden
iſt, ſo glaube ich den Grund darin finden zu
müſſen, daß trotz aller Klarheit, Einfachheit und
Strenge dieſes Geſetzes, doch der größte Theil
der preußiſchen Unterthanen ſich mit dem Jn-
halte deſſelben nicht bekannt gemacht hat und
zwar hauptſächlich, weil ihm entweder die Zeit
oder die Gelegenheit oder die Fähigkeit mangelt,
ſich mit einem immerhin noch umfangreichen Ge
ſetze vertraut zu machen.

Jch will daher im Nachſtehenden eine kurze
und gedrängte Zuſammenſtellung derjenigen
ſtrafrechtlichen Beſtimmungen geben,
gegen welche, nach meiner Erfahrung, am
häufigſten verſtoßen wird, bemerke aber
zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen ausdrück-
lich, daß dieſe Zuſammenſtellung, ihrem ganzen
Zwecke nach, auf Vollſtändigkeit keinen Anſpruch
machen kann.

J. Diebſtahl.
Einen Diebſtahl begeht, wer eine fremde be

wegliche Sache einem Andern in der Abſicht
wegnimmt, dieſelbe ſich rechtswidrig zuzueignen.
(S. 215.)

Der Verſuch des Diebſtahls wird wie der
Diebſtahl ſelbſt beſtraft. (8S. 216. 33.)

Der Diebſtahl iſt entweder ein einfacher
Diebſtahl (8. 216. 217.) oder ein ſchwerer
Diebſtahl (8S. 218.).

A. Der einfache Diebſtahl wird, der Re-
gel nach, mit Gefängniß nicht unter einem
Monat, bis zu 5 Jahr und mit zeitiger Unter
ſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehren-
rechte beſtraft, auch kann der Schuldige zugleich
unter Polizeiaufſicht geſtellt werden. (S. 216. 14.)

Jn folgenden Fällen hat der einfache Dieb-
ſtahl eine Strafe von mindeſtens 3 Monaten
bis zu 5 Jahren zur Folge:
1) Wenn Acckkergeräthſchaften oder Thiere, welche

zum Ackerbau gebraucht werden von dem
Felde, Thiere von der Weide, Wild aus um-
zäunten Gehegen, Fiſche aus Teichen oder
Behältern, Bienenſtöcke von dem Stande,
Tuche, Linnen, Gewebe oder Garne von dem
Rahmen oder von der Bleiche geſtohlen
werden

2) Wenn Früchte oder andere Bodenerzeugniſſe,
welche bereits geerndtet ſind, von
Feldern oder Wieſen, oder aus Gärten ge
ſtohlen werden

3) Wenn geſchlagenes Holz aus dem Walde
oder von der Ablage, oder wenn Schwemm
oder Flößholz geſtohlen wird;

4) Wenn eine Perſon, welche für Lohn oder
Koſt dient, den Diebſtahl gegen ihre Herr-

ſchaft oder gegen einen Dritten verübt, wel
cher ſich in der Wohnung der Herrſchaft be-
findet; ingleichen wenn ein Arbeiter, Geſelle
oder Lehrling den Diebſtahl in der Woh-
nung, der Werkſtätte oder dem Waarenlager
des Meiſters oder Arbeitsgebers begeht, oder
wenn eine Perſon, welche in einer Woh-
nung gewöhnlich arbeitet, in dieſer Wohnung
ſtiehlt;

5) Wenn ein Gaſtwirth oder ein Dienſtbote
deſſelben Sachen eines aufgenommenen Ga-

ſtes, oder wenn ein aufgenommener Gaſt in
dem Gaſthauſe ſtiehlt. (S. 217.)

B. Der ſchwere Diebſtahl zieht Zuchthaus-
ſtrafe von 2 bis zu 10 Jahren, Verluſt der
bürgerlichen Ehre und Stellung unter Polizei
Aufſicht nach ſich. (S. S. 218. 10. 11.).

Einen ſchweren Diebſtahl nimmt das Geſetz
in folgenden Fällen an

1. Wenn aus einem zum Ghottesdienſte be-
ſtimmten Gebäude Gegenſtände geſtohlen
werden, welche dem Gottesdienſte gewidmet
ſind; (8. 218. snh Nr. 1).

2. Wenn der Diebſtahl
a) in einem für gewöhnlich bewohnten

Gebäude;
b) auf einem bewohnten Schiffe
c) in einem zum Gottesdienſte beſtimmten

Gebäude
ch in einem öffentlichen Gebäude, welches

zum Geſchäftsbetriebe oder zur Aufbe-
wahrung von Sachen beſtimmt iſt

e) in einem zu einem bewohnten, oder
zum Gottesdienſte beſtimmten oder zu
einem öffentlichen Gebäude gehörigen
um ſchloſſenen Raume, oder allen
darin befindlichen Gebäuden jeder Art,

entweder zur Nacht zeit, oder von 2
oder mehrern Perſonen begangen wird.
(S. S. 218. sub 2. 220. 221.). Ein Raum
iſt umſchloſſen, wenn man in denſelben nur
durch den Gebrauch von Schlüſſeln oder
durch Einbrechen oder Einſteigen gelangen
kann. (S. 221.) Die Nachtzeit umfaßt für
die Zeit vom 1. October bis 31. März die
Stunden von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr
Morgens und für die Zeit vom 1. April
bis 30. September die Stunden von 9 Uhr
Abends bis 4 Uhr Morgens. (S. 28.).

3. wenn in einem Gebäude oder in einem um
ſchloſſenen Raume vermittelſt Einbruchs
oder Einſteigens geſtohlen wird;, (S. 218.
sub 3

Einſteigen iſt vorhanden, wenn der
Eintritt in Gebäude oder umſchloſſene Räume
über Dachwerk, Thüren, Mauern, Hecken
oder andere Einfriedigungen, oder durch Fen-
ſter, Kellerlöcher oder andere nicht zum Ein-
gang beſtimmte, unter oder über der Erde
befindliche Oeffnungen bewirkt wird. (S. 222.).
Einbruch iſt vorhanden

a) wenn der Thäter vermittelſt Gewalt
an den Einfriedigungen oder an Ge-
genſtänden oder Vorrichtungen, welche
das Eindringen verhindern, einen vor-
her nicht vorhanden geweſenen oder ei-
nen verſchloſſenen Eingang ſich öffnet,
oder eine ſchon vorhandene Oeffnung
zum Eindringen erweitert, oder ſonſt
eine Oeffnung macht, mittelſt welcher er
den Eingang zum Eindringen ſich öff-
net, oder auch ohne einzudringen, den
Diebſtahl vollbringen kann.

b) wenn der Thäter im Jnnern eines Ge
bäudes in vorſtehender Weiſe Thüren,
Wände, Eingänge oder Durchgänge,
Schränke, Kiſten oder andere Behältniſſe
eröffnet. (S. 223.).

4. Wenn der Diebſtahl dadurch bewirkt wird,
daß zur Eröffnung eines Gebäudes oder der
Zugänge eines umſchloſſenen Raumes, oder
zur Eröffnung der im Jnnern befindlichen
Thüren oder Behältniſſe falſche Schlüſſel
angewendet werden (S. 218. sub 4.).

Unter falſchen Schlüſſeln werden verſtan-
ſtanden nachgemachte, veränderte oder ſolche
Schlüſſel, welche für das Schloß, bei wel
chem der Thäter ſie anwendet, nicht beſtimmt,
ſo wie Dietriche, Haken und andere zum
Oeffnen von Schlöſſern brauchbare Werk
zeuge. (S. 224.).

5. Wenn auf einem öffentlichen Wege, einer
Straße, einem öffentlichen Platze, einer Waſ
ſerſtraße oder Eiſenbahn, oder in einem
Poſtgebäude oder dem dazu gehörigen Hof-
raume, oder auf einem Eiſenbahnhofe, eine
zum Reiſegepäck oder zu andern Gegenſtän
den des Transports gehörende Sache, mit-
telſt Abſchneidens oder Ablöſens der Befeſti
gungs oder Verwahrungsmittel, oder durch
Anwendung falſcher Schlüſſel geſtohlen wird
(S. 218. sub 5.);

6. Wenn Sachen, welche eine blödſinnige Per-
ſon oder ein Kind unter 12 Jahren an oder
bei ſich führt, geſtohlen werden (S. 218. sub 6.)
Wenn der Dieb oder einer der Diebe, oder
einer der Theilnehmer am Diebſtahle Waffen
bei ſich führt (S. 218. sub 7.);

8. Wenn zu dem Diebſtahle zwei oder mehrere
Perſonen als Urheber oder Theilnehmer mit-
wirken, welche ſich zur fort geſetzten Ver-
übung von Raub oder Diebſtahl verbun-
den haben (8S. 218 sub 8.);

9) Wenn der Diebſtahl während einer Feuers
oder Waſſersnoth an den gefährdeten oder
geflüchteten Sachen begangen wird. (S. 218
sub 9.)

Wer, nachdem er wegen Diebſtahls bereits
einmal von einem preußiſchen Gerichtshofe,
rechtskräftig verurtheilt worden iſt, innerhalb
eines Zeitraums von 10 Jahren nach Verbüßung
der Strafe ſich von Neuem eines Diebſtahls
ſchuldig macht Diebſtahl im erſten Rückfalle)
gegen den kann die zu erkennende Strafe um
die Hälfte des höchſten geſetzlichen Strafmaaßes
erhöht werden. (F. 58. 60.)

Wer bereits zweimal oder mehreremale
rechtskräftig durch einen preußiſchen Gerichtshof
wegen Diebſtahls oder Raubes verurtheilt wor-
den iſt, ſoll wegen neuen einfachen Diebſtahls
mit Zuchthaus von 2 bis 15 Jahren und wegen
ſchweren Diebſtahls mit Zuchthaus von 5 bis
20 Jahren, ſo wie mit Verluſt der bürgerlichen
Ehrenrechte und Stellung unter Polizei Aufſicht
beſtraft werden (Wiederholter Rückfall. 8. 219.
10. 11.).

II. Unterſchlagung.
Wer eine fremde bewegliche Sache, deren Be

ſitz oder Gewahrſam er mit der Verpflichtung
erlangt hat, ſie zu verwahren, zu verwalten, zu
rückzugeben oder abzuliefern, zum Nachtheile des
Eigenthümers Beſitzers oder Jnhabers ver-
äußert, verpfändet, verbraucht oder bei Seite
ſchafft, macht ſich einer Unterſchlagung ſchuldig
F. 225.).

Einer Unterſchlagung wird es gleich geachtet,
wenn derjenige, welcher eine fremde bewegliche
Sache gefunden oder durch Zufall in ſei-
nen Gewahrſam bekommen hat, dieſelbe zum
Nachtheile des Eigenthümers, Beſitzers oder Jn
habers veräußert, verpfändet, verbraucht oder
bei Seite ſchafft oder die Gewahrſame derſelben
der Obrigkeit wider beſſeres Wiſſen ableugnet
(F. 226.).

Die Unterſchlagung ſo wie der Verſuch der
Unterſchlagung wird mit Gefängniß nicht un-
ter Einem Monate bis zu fünf Jahren, ſo
wie mit zeitiger Unterſagung der Ausübung der
bürgerlichen Ehrenrechte, beſtraft (S. 227. 14.).

III. Betrug.
Wer in gewinnſüchtiger Abſicht das Vermögen

eines andern dadurch beſchädigt, daß er durch
Vorbringen falſcher, oder durch Entſtellen oder
Unterdrücken wahrer Thatſachen einen Jrrthum
erregt, begeht einen Betrug (S. 241.).

Der Betrug, ſo wie der Verſuch des Be
trugs, wird mit Gefängniß nicht unter Einem
Monate bis zu 5 Jahren und zugleich mit
Geldbuße von 50 bis zu 1000 Thlr., ſo wie



mit zeitiger Unterſagung der Ausübung der bür-
gerlichen Ehrenrechte beſtraft, auch kann gleich
zeitig auf Stellung unter Polizeiaufſicht erkannt
werden 242. 245. 14.).

IV. Beleidigungen.
Wer durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen,

bildliche oder andere Darſtellung eine der beiden
Kammern, ein Mitglied der beiden Kammern,
eine andere politiſche Körperſchaft, eine öffent-
liche Behörde, einen öffentlichen Beamten, einen
Religionsdiener, ein Mitglied der bewaffneten
Macht, einen Geſchworenen, einen Zeugen oder
Sachverſtändigen, während ſie in der Aus-
übung ihres Berufs begriffen ſind oder
in Beziehung auf ihren Beruf beleidigt
wird mit Gefängniß von 1 Woche bis zu 1 Jahre
beſtraft (S. 102.).

V. Vermögens -Beſchädigungen.
Wer vorſätzlich und rechtswidrig fremde Sachen

beſchädigt oder zerſtört, wird mit Gefängniß bis
zu 2 Jahren beſtraft (8. 281.).

Trifft die Vermögensbeſchädigung Gegenſtände,
welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Verſchö-
nerung öffentlicher Wege oder Anlagen dienen,
ſo hat dieſelbe eine Gefängnißſtrafe von min-
deſtens 14 Tagen bis zu 5 Jahren zur Folge.

Auch kann in dieſem Falle auf zeitige Un-
terſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehren-
rechte erkannt werden (S. 282. 14.

VI. Körperverletzungen.
Wer vorſätzlich einen andern ſtößt oder ſchlägt

oder demſelben eine andere Mißhandlung oder
Verletzung des Körpers zufügt, wird mit Ge-
fängniß bis zu 2 Jahren, und wenn die
Mißhandlung oder Körperverletzung mit Ueber-
legung zugefügt wird, mit Gefängniß bis zu
3 Jahren beſtraft (8. 187. 190.).

Hat eine vorſätzliche Mißhandlung oder Körper-
verletzung Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit von
einer länge ren als 20tägigen Dauer zur
Folge, oder iſt der Verletzte verſtümmelt, oder der
Sprache, des Geſichts, des Gehörs, oder der
Zeugungsfähigkeit beraubt, oder in eine Geiſtes-
krankheit verſetzt worden, ſo tritt Zuchthausſtrafe
von 2 bis 15 Jahren nebſt Verluſt der bürger-
gerlichen Ehre ein (S. 193. 10. 11.).

VII. Widerſtand gegen Beamte.
Wer einen Beamten, welcher zur Vollſtreckung

der Geſetze, oder der Befehle und Verordnungen
der Verwaltungsbehörden, oder der Urtheile und
Verordnungen der Gerichte berufen iſt, während
der Vornahme einer Amtshandlung angreift,
oder demſelben durch Gewalt oder Drohung Wi-
derſtand leiſtet, wird mit Gefängniß von 14
Tagen bis zu 2 Jahren beſtraft.

Dieſelbe Strafe tritt ein, wenn der Angriff
oder die Widerſetzlichkeit gegen Perſonen, welche
zur Beihülfe des Beamten zugezogen waren,
oder gegen Mannſchaften des Militairs oder ei-
ner Gemeinde, Schutz oder Bürgerwehr, in Aus
übung des Dienſtes, erfolgt (8. 89.).

Wer eine Behörde oder einen Beamten durch
Gewalt oder Drohungen zwingt oder zu zwingen
verſucht, eine Amtshandlung vorzunehmen oder
zu unterlaſſen, wird mit Gefängniß nicht unter
3 Monaten bis zu 5 Jahren beſtraft 90. 14.).

Es läßt ſich hoffen, daß die vorſtehend gege-
bene Zuſammenſtellung derjenigen Strafgeſetze,
gegen welche am häufigſten verſtoßen wird, ih-
ren, auf Verminderung der Verbrechen und Ver-
gehen gerichteten Zweck um ſo eher erfüllen wird,
als auch das neuere StrafProzeßVerfahren alle
Garantien dafür bietet, daß ein Schuldiger der
verdienten Strafe nicht entgeht.

Denn während nach dem frühern Unterſu-
chungsVerfahren die Verurtheilung zu einer
Strafe überhaupt oder doch zur vollen geſetzli

ſchen Strafe von dem Vorhandenſein beſonde-
rer Beweis oder Verdachtsgründe abhängig
war (S. 393. und folgende der CriminalOrd-
nung), hat gegenwärtig der erkennende Richter,
unter genauer Prüfung aller Beweiſe für die
Anklage und Vertheidigung nach ſeiner freien,
aus dem Jnbegriffe der vor ihm erfolgten Ver-
handlungen geſchöpften Ueberzeugung zu ent-
ſcheiden, ob der Angeklagte „ſchuldig“ oder
„nicht ſchuldig“ iſt (F. 22. der Verordnung
vom 3. Januar 1849), und es iſt daher zur

Verurtheilung des Angeklagten ein Geſtändniß
durchaus nicht erforderlich.

Die rechtliche Folge dieſer geſetzlichen Beſtim-
mung iſt, daß gegenwärtig das Lügen
der Angeklagten dieſen nicht mehr zum
Vortheil gereichen kann. Bei Bemeſſung
der Strafe wird vielmehr die gebührende Rück
ſicht darauf genommen, ob Jemand durch ein
offenes Bekenntniß ſeiner Schuld ein Zei-
chen der Reue giebt, oder ob er zu dem auf ihm
laſtenden juriſtiſchen Verbrechen noch das mora-
liſche Verbrechen der Lüge fügt.

Ueberdies iſt durch die Einführung der Staats-
Anwaltſchaften gegenwärtig eine Behörde vor-
handen, welcher ihr Amt die Pflicht auflegt,
darüber zu wachen, daß bei dem Strafverfahren
den geſetzlichen Vorſchriften überab genügt wird,
und welche darauf zu achten hat, daß zwar Nie-
mand ſchuldlos verfolgt wird, aber auch: daß
kein Schuldiger der Strafe entgeht
(S. 6. der Verordnung vom 3. Januar 1849).

Halle a/S., am 30. März 1852.
Der Königliche Staats Anwalt

Heiſe.
Vorſtehende Zuſammenſtellung des Herrn

Staatsanwalts aus dem Strafrechte bringe ich
hierdurch zur Kenntniß der Einſaſſen des Saal-
kreiſes mit der Anweiſung an die Ortsbehörden,
ſolche in den Gemeinden gehörig bekannt zu
machen.

Zugleich erſuche ich hierdurch die Herren Geiſt-
lichen und Schullehrer, die ſich ihnen darbieten-
den Gelegenheiten zu benutzen, ihre Pfarrkinder
und die ihnen anvertraute Jugend nicht bloß
über die Strafbarkeit der vorſtehend aufgeführ-
ten Handlungen, ſondern auch über die ſchweren
Strafen, welche ſolche nach dem bürgerlichen
Rechte zur Folge haben, zu belehren.

Halle, den 3. April 1852.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewitz.

Die Ausleihung eines Kapitals von 42,000
Thlr. auf ländliche Grundſtücke in einzelnen Po
ſten iſt mir neuerlich wieder ubertragen worden.

Gödecke, Rechtsanwalt.

Meinen werthen Kunden zeige ich ergebenſt
an, daß ich nicht mehr große Ulrichsſtraße, ſon
dern Rathhausgaſſe Nr. 253 wohne.

Guſtav Salomon,
Buchbinder und Galanteriearbeiter.

S Eine friſchmilchende Kuh nebſt Kalb
verkauft Arnold in Langenbogen.

S Nichts gewonnen!

Getreidepreiſe.
Berlin, den 5. April.

Weizen loco nach Qualität 56-62
Roggen do. do. 4448682. pr. Frühjahr 44 à 43 bz. 434 G. 433 B.

pr. Mai Juni 45 à 44 bz. u. G.
pr. Juni Juli 45 bz.Erbſen Kochwaare 49 52
Futterwaare 47 50

Hafer loco nach Qualität 24 26
Gerſte, große, loco 40 42
Rüböl pr. April Mai 9 à 84 bz. 9 B. 844 G.pr. Mai Juni e t94 B. 9 r G

pr. Sept. October 10 bz. B. u. G.
Oct. Novembe 104 B. 107 G.

Leinöl loco 114 bz.Rapps 68 à 64 nominell.Rübſen 66 à 64 nominell,Sommerſaat 54 à 52 nominell.
Spiritus loco ohne Faß 24 bz.

mit Faß
pr. April Mai
pr. Mai Juni
pr. Juni Juli

234 à 23 verk.
231 à 23 bz. 234 B. 234 G.
244 B. 24 bz. u. G.
25 à 244 bz. 25 G.

Roggen und Spiritus Anfangs gedrückt und billi-
ger verkauft, zeigte ſpäter etwas mehr Feſtigkeit. Rüb
öl matt.

Bekanntmachung.
Am 15. d. M. Vormittags 10 Uhr ſoll auf dem

Hofe des Wagenfabrikanten Uhlig hierſelbſt ein Kö
niglicher vierſitziger verdeckter Poſtwagen nebſt Zube-
hör gegen Vorbehalt der Genehmigung des Zuſchla-
ges und Deponirung der offerirten Kaufſumme meiſt
bietend öffentlich verkauft werden wozu Käufer hier
mit eingeladen werden.

Halle, den 5. April 1852.
Poſt Amt.

Verpachtung.
Das in der Provinz Sachſen nahe bei Lo-

burg (2 Meile von Magdeburg) gelegene
Wirthſchaftsamt Britzke, enthaltend 7 Morgen
95 ORuthen Gärten und Plantagen, 1353
Morgen 46 Ruthen Aecker, 68 Morgen 172
O Ruthen Wieſen, 116 Morgen 131 Ruthen
Hütung, ſoll nebſt dem geſammten Jnventario
von Johannis 1852 ab auf 12 oder 18 Jahre
im Wege der Submiſſion verpachtet werden.

Pachtluſtige können die Pachtbedingungen in
Britzke ſelbſt, oder bei dem Unterzeichneten
einſehen, und haben ihr Gebot ſchriftlich bis
zum 1. Mai d. J. an den Eigenthümer, Ge-
neral- Major Herrn v. Barby zu Branden-
burg a. H. oder an den Unterzeichneten nebſt
der Nachweiſung über ihr Vermögen und über
ihre ökonomiſchen Kenntniſſe einzureichen. Ab-
ſchrift der Bedingungen kann gegen Zahlung von
Schreibgebühren auf Verlangen ertheilt werden.
Burg bei Magdeburg, den 4. März 1852.

Block, Rechts Anwalt und Notar.

Altarlichte empfiehlt

J. F. Stegmann
am Markt, Marienbibliothekgebäude.

Den Herren Buchbindermeiſtern die ergebene An
zeige, daß meine Walze von jetzt an zu ermäßigten
Preiſen zu benutzen iſt.

J. G. Große.
Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei,

Magdeburg, den 5. April. (Nach Wiſpeln.)
Weizen 50 56 Thlr. Gerſte 32 40 Thlr.
Roggen 50 Hafer 25 27Kartoffel Spiritus, die 14,400 Tralles Thlr.

Nordhauſen, den 1. April.
Weizen 2 Thlr. 4 Sgr. bis 2 Thlr. 18 Sgr.
Roggen 2 bis 2 15Gerſte 1 6 bvis 1 20Hafer 25 bis 1 2Sommerſ. 2 8 bis 2 10Leinſamen bisLinſen 2 Abis 2 10Erbſen 2 bis 2 10Bohnen 2 bisWicken 2 bisRüböl pr. Etr, 10 Thlr. 15 Sgr.
Leinöl 12Rübekuchen pr. Schock 1 Thlr. 15 Sgr.

Leinkuchen 20Reiner Frucht Brannktwein pr. Oxhoft (180 Quart)
31 Thlr. bis 32 Thlr.

Quedlinburg den 1. April.
Weizen 46 56 Thlr. Gerſte 314 37 Thlr.
Roggen 50 56 Hafer 22 26Branntwein das Faß zu 180 Quart 50 Tralles à

31 bis 32 Thlr.
Mohnöl, der Ctr. 124 13 Thlr.
Raff. Rüböl, 114 114
Leinöl, 12 13Rüböl 105 11

Naumburg, den 31. März.
Weizen 2 thlr. 10 ſgr. pf. bis 2 thlr. 12 ſgr. 6 pf.
Roggen 2? 2 6 bis 2 10
Gerſte 1 10 bis 1 15Hafer 20 bis 25Stettin, den 5. April, 2 Uhr Min. Nachm.
Weizen ohne Geſchäft, ſtill. Roggen Frühjahr 45, 444
bz., Mai Juni 46 bz., Juni Juli 47 bz. Rüböl April
Mai 9 bz. Herbſt 944 bz. Spiritus Frühjahr 144
bz., Juli Auguſt 14 bz.

Hamburg', den 5. April, 2 Uhr 50 Min. Nachm.
Getreidemarkt: Roggen ſehr flau, faſt ohne Käufer,
daher keine genauen Preiſe zu beſtimmen Danziger 122
pfd. iſt ſogar zu 72 angeboten worden. Weizen 131 pfd-
Roſtocker zu 964 verk. u. zu haben. Oel 184, 19 ſtille
Kaffee ohne Umſatz.

Waſſerſtand der Saale bei Halle:
am 5. April Abds. 6 Uhr am uUnterpegel 7 F- 9
am 6. April Morg. 6 Uhr am Unterpegel 7 F. 8

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 5. April,

am alten Pegel Nr. 7 und 3 Zoll, am neuen Pegel
10 Fuß 6 Zoll.
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